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1. Ausgangslage

1.1 Einleitung

Das Gebiet befindet sich nordwestlich des Stadtkerns von Wetzikon
im Stadtteil Robenhausen. Der Perimeter umfasst die fünf Parzellen
Kat.-Nrn. 5620, 5624, 5626, 5647 und 6740. Sie messen zusammen
rund 15'640 m2. Alle fünf Parzellen sind im Eigentum der Firma
Reichle Immobilien AG.

Die Firma Reichle & De-Massari AG hat im Jahr 2010 ihren Produkti-
onsstandort auf ein anderes Gelände in der Stadt Wetzikon verlagert.
Die heutigen Gebäude an der Buchgrindelstrasse sollen nun schritt-
weise für neue Nutzungen aufgewertet und mit Neubauten ergänzt
werden. Es ist vorgesehen, ein attraktives Dienstleistungs- und Ge-
werbezentrum zu schaffen. Zusätzlich sollen Wohnnutzungen reali-
siert werden, welche auch das Wohnen und Arbeiten unter einem
Dach ermöglichen. Für das Vorhaben liegt eine Konzeptskizze von
Reichle Architekten AG, Uster, vor (siehe Anhang).

1.2 Planungs- und baurechtliche Situation

Im kantonalen Richtplan liegt der Gestaltungsplanperimeter im
Siedlungsgebiet. Er grenzt im Westen unmittelbar an das Land-
schafts-Schutzgebiet Pfäffikersee an, das von nationaler Bedeutung
ist (BLN Nr. 1409).

In der Bau- und Zonenordnung der Stadt Wetzikon ist der Gestal-
tungsplanperimeter vollständig der Gewerbezone (G) zugeordnet.

Mit einem Privaten Gestaltungsplan sollen nun die Grundlagen für
das Dienstleistungs- und Gewerbezentrum und die Wohnnutzungen
geschaffen werden.

Gestaltungsplan-
gebiet

Absicht

Kantonaler Richt-
plan

Bau- und Zonenord-
nung

Privater
Gestaltungsplan
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2. Nutzungs- und Baubestimmungen

2.1 Nutzweise

Im Gestaltungsplangebiet sind einerseits nicht sowie mässig störende
Betriebe zulässig. Anderseits werden auch Dienstleistungsbetriebe,
Ausbildungsstätten sowie Wohnnutzungen zugelassen. Der Verkauf
und das Ausstellen von Fahrzeugen ausschliesslich im Freien sind
nicht gestattet.

Heute entspricht die ÖV-Erschliessung des Gestaltungsplangebietes
der Güteklasse D gemäss der „Wegleitung zur Regelung des Park-
platz-Bedarfs in kommunalen Erlassen“ (Baudirektion des Kantons
Zürich, Oktober 1997). Damit der motorisierte Individualverkehr
durch die neuen Nutzungen nicht überproportional zunimmt, sind
Einkaufszentren gemäss § 5 und Begegnungsstätten gemäss § 6 der
Besonderen Bauverordnung II (BBV II) erst zulässig, wenn ein ÖV-
Angebot mindestens der Güteklasse C gewährleistet ist.

Der maximale Wohnanteil darf höchstens einen Fünftel der realisier-
ten Baumasse betragen. Die Wohnnutzungen sollen möglichst über
das ganze Areal verteilt werden. Eine Konzentration des Wohnanteils
auf einem Baufeld ist nicht zulässig.

2.2 Nutzungsmass / Freifläche

Es wird eine maximale Baumassenziffer von 7.0 m3/m2 festgelegt.
Gedeckte Fussgängerverbindungen werden nicht an die Baumassen-
ziffer angerechnet.

Es wird eine Freifläche von mindestens 2'600 m2 vorgeschrieben. Dies
entspricht einer Freiflächenziffer von rund 16.5%. Diese Freifläche ist
freizuhalten von Bauten, Verkehrsflächen und Fahrzeugabstellplät-
zen, darf nicht versiegelt werden und ist für jeden Etappierungsstand
nachzuweisen.

Zulässige Nutzungen

Stark verkehrserzeu-
gende Nutzungen

Wohnanteil

Baumassenziffer

Freifläche
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2.3 Baubestimmungen

Innerhalb der im Situationsplan 1 : 500 definierten Baufelder sind
oberirdische Hauptgebäude zulässig. Die zulässige Gesamthöhe ist in
den Schnitten 1 : 500 bezeichnet. Massgebend für die Bemessung der
Gesamthöhe ist der gewachsene Boden, wie er im Situationsplan und
den Schnitten 1 : 500 definiert ist.

Innerhalb des Gebäudemantels ist die Anordnung von Vollgeschos-
sen und anrechenbaren Dach- und Untergeschossen frei wählbar.

Unterirdische Gebäude und Gebäudeteile sind auch ausserhalb der
Baufelder zulässig. Ebenfalls zulässig ausserhalb des Gebäudeman-
tels sind:

- Besondere Gebäude im Sinne von § 273 PBG im Umfang von ma-
ximal 5% der Perimeterfläche;

- Gedeckte Fussgängerverbindungen;

- Balkone und Erker bis max. 2.0 m Auskragung;

- Kamine, technisch bedingte Aufbauten, Oblichter, Vordächer,
Anlageteile für die Nutzung von Alternativenergien und derglei-
chen;

- Rampen, Hebebühnen und dergleichen für die Anlieferung;

- Sammelstellen des Abfuhrwesens.

Bei den bestehenden Bauten sind ausserhalb des Gebäudemantels
zusätzlich auch vereinzelte Anbauten für die Erschliessung, wie
Treppen und Lifte, zulässig.

2.4 Bestehende Baulinie

Entlang der Buchgrindelstrasse besteht eine rechtskräftige Baulinie.
Sie ist auch für den Gestaltungsplan verbindlich.

2.5 Gestaltung

Das Baufeld 3 liegt zentral im Areal und würde sich als Auftakt und
Empfang der Gesamtanlage eignen. Mit einem Neubau soll der Auf-
takt städtebaulich und architektonisch besonders hervorgehoben

Gebäudemantel

Geschosszahl

Abweichungen vom
Gebäudemantel

Bestehende Baulinie

Städtebau
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werden. Aus diesem Grund ist die Gesamthöhe in diesem Bereich
-auch auf Empfehlung der Stadtbildkommission- am höchsten fest-
gelegt worden.

Durch die Gestaltung der Bauten, Anlagen und des Freiraums für
sich und im Zusammenhang mit der Umgebung muss eine besonders
gute Gesamtwirkung erzielt werden.

Um qualitativ hochwertige Aussenräume sicherzustellen, muss durch
eine ausgewiesene Fachperson ein einheitliches Gesamtkonzept für
die Freiraumgestaltung und Bepflanzung erarbeitet werden. Zwei
Baumkorridore sind Bestandteil dieses Konzeptes.

Besonders gute
Gesamtwirkung

Freiraum- und Be-
pflanzungskonzept
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3. Erschliessungsbestimmungen

3.1 Öffentlicher Fussweg

Mit dem Gestaltungsplan verpflichtet sich die Grundeigentümerin
zur Bereitstellung von zwei Abschnitten eines öffentlichen Fussweges
über den Gestaltungsplanperimeter. Damit soll die Erreichbarkeit des
Naherholungsraumes am Aabach von der Buchgrindelstrasse her
verbessert werden. Es ist Sache der Stadt Wetzikon, den fehlenden
Abschnitt auf der Parzelle Kat-Nr. 5517 (nicht im Gestaltungsplanpe-
rimeter) mit der betroffenen Grundeigentümerschaft zu regeln.

3.2 Verkehrserschliessung / Parkierung

Es sind folgende Erschliessungen für Fahrverkehr und Anlieferung
vorgesehen:

•  Ganz im Süden des Perimeters die heute schon bestehende Aus-
fahrt für Lastwagen.

•  Zwischen den Baufeldern 2 und 3 eine Ausfahrt für Kunden und
Besucher.

•  Die Haupterschliessung für Beschäftigte, für Besucher der Tennis-
halle sowie für die Anlieferung erfolgt über die bereits heute be-
stehende Ein- und Ausfahrt (zwischen Baufeldern 3 und 4).

•  Neue Ausfahrt für Beschäftigte am nördlichen Ende des Perime-
ters (beim Baufeld 4).

Optional sind zwei zusätzliche Zufahrten denkbar (im Situationsplan
1 : 500 speziell bezeichnet). Sie sind aber nur zulässig, wenn vorgän-
gig der Nachweis erbracht wird, dass der Verkehr auf der Buchgrin-
delstrasse nicht beeinträchtigt wird.

Für die erforderliche Anzahl Abstellplätze ist die jeweils rechtskräfti-
ge Verordnung über Abstellplätze der Stadt Wetzikon massgebend.

Die Parkierung muss grundsätzlich unterirdisch angeordnet werden.
Einzig im Baufeld 3 sind oberirdisch gedeckte Parkplätze zulässig. In
speziell bezeichneten Bereichen sind auch oberirdisch ungedeckte
Parkplätze zulässig.

Öffentlicher Fussweg

Fahrverkehr

Anzahl Parkplätze

Lage der Parkplätze
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Zur Sicherstellung einer ausreichenden Anzahl Parkplätze während
den verschiedenen Etappierungsphasen sind oberirdisch ungedeckte
Parkplätze vorübergehend zulässig.

3.3 Abfallbewirtschaftung

Die Abfallbewirtschaftung ist zusammen mit dem Baubewilligungs-
verfahren zu regeln. Es sind genügend geeignete Flächen für die Ent-
sorgung der im Gestaltungsplanperimeter anfallenden Abfälle si-
cherzustellen.

Abfall-
bewirtschaftung
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4. Umwelt

4.1 Lärmschutz

Der Gestaltungsplanperimeter wird der Lärmempfindlichkeitsstufe
ES III zugeordnet. Massgeblich sind die Immissionsgrenzwerte
(IGW).

4.2 Energie

Neubauten im Gestaltungsplanperimeter müssen mindestens den
Minergie-Standard erfüllen.

4.3 Altlasten

Der gesamte Gestaltungsplanperimeter ist im kantonalen Kataster
der belasteten Standorte (KbS) als belasteter Standort ohne schädliche
oder lästige Einwirkungen eingetragen (siehe Anhang).

Im Altlastenverdachtsflächen-Kataster (VFK) ist für das Gestaltungs-
plangebiet kein Eintrag vorhanden (siehe Anhang).

4.4 Grundwasser und Gewässerschutz

Der Gestaltungsplanperimeter gehört zu einem Gebiet (Schotter-
Grundwasserleiter) von mittlerer Grundwassermächtigkeit (2 bis 10
m). Der langjährige Mittelwasserstand befindet sich rund 537 m.ü.M.
(siehe dazu Anhang, Grundwasserkarte des Kantons Zürich).

In der Gewässerschutzkarte des Kantons Zürich (siehe Anhang) liegt
der Gestaltungsplanperimeter im Gewässerschutzbereich Au. Der
langjährige Mittelwasserstand befindet sich ca. 2.0 bis 2.5 m unter
dem gewachsenen Terrain. Dies bedeutet, dass für die Realisierung
eines Untergeschosses voraussichtlich eine wasserrechtliche Bewilli-
gung oder gar eine Ausnahmebewilligung1 notwendig ist.

                                                       
1

In  Gebiet en mit  ho her  La ge des  Mit te lwasse r s tand es  wir d in  d er  Re-
gel  e in  U nterge schoss  (b i s  max .  3 .0m un ter  da s  gewa chsene  Terra in)
mit  e iner  Ausna hmebewil l igu ng zug elas se n.

ES III

Minergie

Belasteter Standort
ohne schädliche oder
lästige Einwirkungen

Keine
Verdachtsfläche

Grundwasser

Gewässerschutz
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5. Etappierung

Die an das bestehende Gebäude im Baufeld 1 angebauten Provisorien
sind bereits vor Inkrafttreten dieses Gestaltungsplanes rückgebaut
worden. Ebenfalls sind erste Aufwertungsmassnahmen am bestehen-
den Gebäude im Baufeld 1 vorgenommen worden.

Aus heutiger Sicht ist vorgesehen, in einem nächsten Schritt die Aus-
senraumgestaltung mit Baumkorridor und Fusswegteilstück um die
bestehenden Gebäude in den Baufeldern 1 und 2 zu realisieren und
das an das bestehende Gebäude im Baufeld 1 angebaute Provisorium
rückzubauen.

Die weitere Etappierung ist noch offen und kann heute nicht festge-
legt werden. Zur Sicherstellung der nötigen städtebaulichen und aus-
senräumlichen Massnahmen, die auch im öffentlichen Interesse lie-
gen, werden im Gestaltungsplan Bedingungen für verschiedene
Etappierungsphasen festgelegt.

Durch diese Regelungen kann einerseits eine flexible, den Bedürfnis-
sen und dem Markt entsprechende Etappierung, anderseits eine kon-
tinuierliche Aufwertung und Weiterentwicklung des Areals sicherge-
stellt werden.

Etappierung
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6. Gestaltungsplanverfahren

6.1 Öffentliche Auflage und Anhörung

Die öffentliche Auflage fand vom 2. Juli 2010 bis zum 31. August 2010
statt. Es ist eine Einwendung eingereicht worden. Sie wird nur teil-
weise berücksichtigt und in einem separaten Bericht behandelt.

Aus der Anhörung der nach- und nebengeordneten Planungsträger
sind keine Einwände hervorgegangen.

6.2 Kantonale Vorprüfung

Parallel zur öffentlichen Auflage wurde der Gestaltungsplanentwurf
dem Kanton zur Vorprüfung bzw. Beurteilung eingereicht.

Die meisten von den kantonalen Amtstellen vorgebrachten Anträ-
ge/Empfehlungen konnten bereinigt und/oder berücksichtigt wer-
den.

Folgende Empfehlungen aus der kantonalen Vorprüfung werden
nicht berücksichtigt:

Baumkorridor

Entlang der südlichen Grenze des Gestaltungsplanperimeters soll
ebenfalls ein Baumkorridor vorgesehen werden.

Entlang der südlichen Grenze des Perimeters befindet sich der Anlie-
ferungsbereich für Lastwagen mit den entsprechenden Rampen. Dies
soll auch weiterhin so beibehalten werden. Ein Baumkorridor mit
hochstämmigen Bäumen in lockerer Anordnung würde die Anliefe-
rung beeinträchtigen oder gar verunmöglichen. Aus diesem Grund
wird auf den Baumkorridor verzichtet. Die heute bestehende Hecke
bleibt jedoch bestehen.

Parkierung

Die Parkplatz-Bestimmungen sollen gemäss der „Wegleitung zur
Regelung des Parkplatz-Bedarfs in kommunalen Erlassen“, Baudi-
rektion des Kantons Zürich, Oktober 1997, angepasst werden. Es
wird weiter empfohlen, die Kunden- und Besucherparkplätze len-

Öffentliche Auflage

Anhörung

Kantonale
Vorprüfung

Empfehlung

Begründung für
Nichtberücksichti-
gung

Empfehlung/Frage
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kungswirksam zu bewirtschaften (gebührenpflichtig, degressiv ab
der 1. Minute).

Es wurde auch die Frage nach der Anzahl der Parkplätze gestellt.
Wenn mehr als 500 Parkplätze realisiert würden, müsste im Rahmen
des Gestaltungsplanes eine UVP durchgeführt werden.

Die Parkplatzberechnung soll nach der jeweils gültigen Verordnung
über Abstellplätze der Stadt Wetzikon erfolgen. Auch von Seiten der
Stadt Wetzikon wird dies, im Sinne einer einheitlichen Berechnungs-
weise, begrüsst. Weitergehende Regelungen sollen nicht getroffen
werden.

Zur Abschätzung der erforderlichen Parkplatzahl wurde langfristig
folgender realistischer Nutzungsmix angenommen (gemäss der
„Wegleitung zur Regelung des Parkplatz-Bedarfs in kommunalen
Erlassen“, Baudirektion des Kantons Zürich, Oktober 1997):

•  10% Verkaufsgeschäfte Nicht-Lebensmittel

•  90% Büro, Dienstleistungen, Verwaltungen und Gewerbe, davon

•  20% publikumsorientierte Betriebe

•  40% nicht publikumsorientierte Betriebe

•  30% gewerbliche Fabrikation

Gemäss der kantonalen Wegleitung ergeben sich bei voller Ausnut-
zung rund folgende Parkplatzzahlen:

•  Maximal 390 Parkplätze

•  Minimal 265 Parkplätze

Gemäss der rechtskräftigen Verordnung über Abstellplätze der Stadt
Wetzikon sind bei voller Ausnutzung folgende Parkplatzzahlen zu
erwarten:

•  Maximal 450 Parkplätze

•  Minimal 390 Parkplätze

Es ist also zu erwarten, dass die Parkplatzzahl bei Vollausbau des
Gestaltungsplanperimeters zwischen 390 und 450 betragen wird.
Mehr als 500 Parkplätze sind nicht zu erwarten.

Begründung für
Nichtberücksichti-
gung/Antwort
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Verkaufsflächen

In der Vorprüfung wurde auch die Frage nach der Grösse der Ver-
kaufsflächen gestellt. Bei über 7´500 m2 Verkaufsfläche müsste im
Rahmen des Gestaltungsplanes ebenfalls eine UVP durchgeführt
werden.

Basierend auf dem oben erwähnten Nutzungsmix betragen die Ver-
kaufsflächen rund 2´700 m2 (10%). Gemäss Art. 4, Absatz 4 der Ge-
staltungsplanvorschriften beträgt die maximal zulässige Verkaufsflä-
che 2´000 m2, solange das Quartierplangebiet nicht über ein ÖV-
Angebot mindestens der Güteklasse C verfügt. Es ist also kurz- bis
mittelfristig davon auszugehen, dass nicht mehr als 2´000 m2 Ver-
kaufsfläche realisiert werden.

Sofern die Güteklasse C erreicht wird, könnte sich der Verkaufsflä-
chenanteil langfristig zwar erhöhen. Gemäss Art. 1 der Gestaltungs-
planvorschriften soll ein Dienstleistungs- und Gewerbezentrum mit
vielfältigen Nutzungen geschaffen werden. Daher kann davon aus-
gegangen werden, dass der Verkaufsflächenanteil nicht mehr als
rund 25% (6´500 bis 7´000 m2) betragen wird.

Frage

Antwort
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Anhang

•  Konzeptskizze, Reichle Architekten AG, 24. Januar 2011

•  Visualisierungen Konzeptskizze

•  Auszug Kataster der belasteten Standorte (KbS) und Altlastenver-
dachtsflächen-Kataster (VFK) des Kantons Zürich (Bearbeitungs-
stand März 2008)

•  Auszug Grundwasserkarte des Kantons Zürich (Bearbeitungs-
stand März 2006)

•  Auszug Gewässerschutzkarte des Kantons Zürich (Bearbeitungs-
stand Dezember 2007)

















Kataster der belasteten Standorte und
Altlastenverdachtsflächen-Kataster -
Bearbeitungsstand März 2008

  Zentrum: 702167/243098   

  Bildbreite ca.: 826 [m]  

© Kanton Zürich. Diese Karte stellt einen Zusammenzug von amtlichen

Daten verschiedener Stellen dar. Keine Garantie für Richtigkeit,

Vollständigkeit und Aktualität. Rechtsverbindliche Auskünfte erteilen allein

die zuständigen Behörden.

  Massstab: 1:5000  

© GIS-Zentrum, ARV, Kanton Zürich 16. Mai 2008, 10:52:30
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Gewässerschutzkarte - Bearbeitungsstand Dezember
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  Zentrum: 702168/243098   

  Bildbreite ca.: 1651 [m]  
© Kanton Zürich. Diese Karte stellt einen Zusammenzug von amtlichen

Daten verschiedener Stellen dar. Keine Garantie für Richtigkeit,

Vollständigkeit und Aktualität. Rechtsverbindliche Auskünfte erteilen allein

die zuständigen Behörden. Für Gewässerschutzrechtliche Beurteilungen ist

der Massstab 1:5'000 massgebend.

  Massstab: 1:10000  
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